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  An die Direktorinnen und Direktoren 

aller Schulstufen 

 

An die Direktorinnen und Direktoren 

der gleichgestellten Grund-, Mittel- und Ober-

schulen 

 

An die Freie Universität Bozen 

Fakultät für Bildungswissenschaften 

Regensburger Allee 16 

39042 Brixen 

 
An die Anschlagtafel 

  
Bozen, 12.07.2019  

  
Bearbeitet von: 

Sabine Lamprecht 
Tel: 0471/ 417570 

Sabine.Lamprecht@schule.suedtirol.it 

 
 
 
An die Abteilung 40 Bildungsförderung 
 

An die Agentur für Presse und Kommunikation 

 

An die Schulgewerkschaften 

 

 

 

 

 

 
Rundschreiben Nr. 27/2019 

 

Ausbildungslehrgänge zur Erlangung der Lehrbefähigung im akademischen Jahr 2019/2020 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten, 

 

ich teile Ihnen mit, dass in Umsetzung des Beschlusses der Landesregierung vom 19. Februar 2019, Nr. 89, 
im akademischen Jahr 2019/2020 die Ausbildungslehrgänge zur Erlangung der Lehrbefähigung im Sinne 
des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 89/1983 für folgende Wettbewerbsklassen angeboten 
werden: 
 

Kodex Beschreibung der Wettbewerbsklasse  

A015 Sanitätstechnologien 

A031 Ernährungswissenschaften 

B003 Laborunterricht Physik 

B012 Laborunterricht Chemie und Mikrobiologie 

B014 Laborunterricht Bauwesen 

B015 Laborunterricht Elektronik und Elektrotechnik 

B016 Laborunterricht Informatik 

 

Mit diesen universitären Ausbildungslehrgängen von einjähriger Dauer zur Erlangung der Lehrbefähigung an 

den deutschsprachigen Oberschulen werden Lehrpersonen ausgebildet, die eine Lehrbefähigung in einer 

der vorgenannten Wettbewerbsklassen anstreben. Die Ausbildungslehrgänge umfassen jeweils 60 ECTS 

und werden von der Freien Universität Bozen – Fakultät für Bildungswissenschaften durchgeführt. Die 

Studiengangsregelung des berufsbildenden Übergangslehrgangs für den Unterricht in der Sekundarstufe für 

die deutschsprachigen und ladinischen Schulen in Südtirol, die von der Universität erlassen wurde, regelt 

den Aufbau und die Struktur dieser Ausbildung. 

 

Das Verfahren um Zulassung zu den vorgenannten Ausbildungslehrgängen wird mit Dekret der 
Landesschuldirektorin Nr. 12311/2019 vom 12. Juli 2019, das diesem Rundschreiben beigefügt ist, 
ausgeschrieben. Im Sinne des Artikels 4 des vorgenannten Beschlusses der Landesregierung werden  
folgende Termine und organisatorische Maßnahmen für die Einreichung der Teilnahmegesuche zum 
Zwecke der Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen und für die Erstellung und Genehmigung des 
Verzeichnisses der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber mit diesem Rundschreiben festgelegt. 
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1. Einreichung der Gesuche  

Die Gesuche um Teilnahme an den Ausbildungslehrgängen zur Erlangung der Lehrbefähigung im Sinne des 

Art. 12/bis des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 89/1983 im akademischen Jahr 2019/2020 sind  

bis 12. August 2019 

in der Abteilung 16 Bildungsverwaltung, Amt für das Lehrpersonal, Amba-Alagi-Straße 10, 39100 Bozen, 

einzureichen. Hierbei handelt es sich um eine Verfallsfrist. 

Die Gesuche können bis 12.00 Uhr des 12. August 2019 in der Abteilung 16 Bildungsverwaltung 

(Protokollstelle, Büro Nr. 0.01) persönlich abgegeben werden. 

 
Wer das Teilnahmegesuch in elektronischer Form mittels E-Mail einreichen will, muss die  
Bestimmungen zur digitalen Verwaltung gemäß Artikel 18 des D LH 17/2015 beachten und das Postfach 
bildungsverwaltung@provinz.bz.it oder das PEC-Postfach bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it verwenden. 
Das handschriftlich unterzeichnete Ansuchen samt Kopie des gültigen Personalausweises und die Anlagen 
müssen im Format PDF (eine einzige Datei) übermittelt werden. Unzulässige Dateiformate, das Fehlen 
der Kopie des Personalausweises, die nicht vorschriftsmäßige Unterschrift oder die Übermittlung 
nach dem Einreichetermin (12. August 2019) haben den Ausschluss vom Verfahren zur Folge. 

 

 

2. Zulassungsvoraussetzungen und Verzeichnis 

Die Teilnahme an den Ausbildungslehrgängen ist den Bewerberinnen und Bewerbern vorbehalten die 

gemäß Art. 3 des Beschlusses der Landesregierung vom 19. Februar 2019, Nr. 89 folgende 

Zulassungsvoraussetzungen besitzen: 

 

a) Den gültigen Studientitel gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 14. Februar 2016, Nr. 19, für 

jene Wettbewerbsklasse, für welche die Bewerberin oder der Bewerber den Ausbildungslehrgang  

besuchen will. 

 

b) Wenisgstens drei Jahre Dienst mit gültigem Studientitel an staatlichen Schulen, an Schulen staatlicher 

Art oder an gleichgestellten Schulen in den Schuljahren 2009/2010 bis 2018/2019. Zu diesem Zweck 

werden auch die Unterrichtdienste, die in verschiedenen Wettbewerbsklassen/vertikalen Fachbereichen 

mit dem jeweils gültigen Studientitel geleistet wurden, berücksichtigt, sofern allerdings wenigstens ein 

Schuljahr lang Dienst in der Wettbewerbsklasse geleistet wurde, für welche die Bewerberin oder der 

Bewerber den Ausbildungslehrgang besuchen will. 

 

Für die Erreichung der Zulassungsvoraussetzungen wird als ganzes Schuljahr jener Dienst gewertet, der 

über einen Zeitraum von wenigstens 180 Tagen oder ohne Unterbrechung vom 1. Februar bis zum 

Abschluss der Schlussbewertung gemäß Art. 11, Absatz 14 des Gesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 124, 

geleistet wurde. 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen zum Zeitpunkt des Verfalls der Bewerbungsfrist im Besitz der 

Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme am Ausbildungslehrgang sein und fristgerecht ein einziges 

Ansuchen um Teilnehme am Ausbildungslehrgang für eine einzige Wettbewerbsklasse gemäß den 

Vorgaben des Dekretes der Landesschuldirektorin Nr. 12311/2019 vom 12. Juli 2019 bei der Deutschen 

Bildungsdirektion, Amt für das Lehrpesonal, einreichen. 

 

Das Verzeichnis der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerben enthält alle Personen, welche die 

Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an einem der Ausbildungslehrgänge besitzen und 

fristgerecht ein gültiges Teilnahmegesuch eingereicht haben. Dieses Verzeichnis wird von der 

Landesschuldirektorin erstellt, genehmigt und am 20. August 2019 auf der Homepage der Deutschen 

Bildungsdirektion veröffentlicht. Es wird außerdem an die Freie Universität Bozen übermittelt. Die 

Bewerberinnen und Bewerber, welche in das Verzeichnis eingetragen sind, müssen sich jedenfalls, bei 

sostigem Verzeicht, aufgrund der Vorgaben und Termine der Universität um einen Studientplatz bewerbern. 
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Weitere Informationen betreffend das Verfahren um Zulassung zu den Ausbildungslehrgängen werden von 

der Abteilung 16 Bildungsverwaltung, Amt für das Lehrperspnal, erteilt. 

 

Birgit Marini 

(vormittags, Dienstag und Donnerstag ganztägig anwesend) 

birgit.marini@provinz.bz.it oder 0471 417575 

Rita Pristinger 

(Dienstag- und Freitagnachmittag abwesend) 

rita.pristinger@provinz.bz.it oder 0471 417578 

 

Parteienverkehr:  

Montag bis Freitag von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Montag und Dienstag von 14:30 Uhr - 16:30 Uhr  

Donnerstag von 08:30 Uhr – 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 17:30 Uhr 

 

 

3. Einschreibung, Immatrikulation, Organisation der Ausbildungslehrgänge 

Um sich einen Studienplatz zu sichern, müssen sich die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber 
aufgrund der Vorgaben und Termine der Universität zuerst telematisch bewerben und dann die Zahlung mit 
einer der angegebenen Zahlungsmethoden durchführen (diesbezügliche Informationen entnehmen sie aus 
der Homepage der Universität https://www.unibz.it/de/faculties/education/professional-training-course-and-
placement/). Bewerberinnen und Bewerber die sich nicht bewerben bzw. die Zahlung nicht vornehmen 
werden von der Universität vom Ausbildungslehrgang ausgeschlossen. 

 

Informationen zur Organisation der Ausbildungslehrgänge erteilt das Fakutätssekretariat Freien Universität 

Bozen – Fakultät für Bildungswissenschaften Brixen. 

Anita Porru 

anita.porru@unibz.it oder 0472 014021 

Maria Diana 

maria.diana@unibz.it oder 0472 014016  

 

Informationen zur Einschreibung und zur Zahlung erteilt das Studientensekretariat der Freien Universität 

Bozen – Fakultät für Bildungswissenschaften Brixen (studsecBX@unibz.it oder 0472 012200). 

 
Öffnungszeiten vom Fakultäts- sowie Studentensekretariats 

Montag, Mittwoch und Freitag: 10:00 - 12:00 

Dienstag und Donnerstag: 14:00 - 16:00 
 

 

Ich ersuche Sie, den Lehrpersonen die notwendigen Informationen weiterzugeben und die Gesuchs-

vordrucke zur Verfügung zu stellen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Die Landesschuldirektorin 

Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

Anlagen: 

 
Anlage 1: Beschluss der Landesregierung vom 19. Februar 2019, Nr. 89  
Anlage 2: Dekret der Landesschuldirektorin vom 12. Juli 2019, Nr. 12311/2019 
Anlage 3: Studiengangsregelung 
Anlage 4: Ansuchen um Teilnahme am Ausbildungslehrgang zur Erlangung der Lehrbefähigung 
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